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Norm

StGB §42 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bei der Prüfung der Frage, ob die Schuld des Täters gering ist, darf - will man nicht zur einer den Intentionen des

Gesetzgebers ersichtlich zuwiderlaufenden allzu restriktiven Auslegung des § 42 StGB kommen - kein extrem strenger

Maßstab abgelegt werden.
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